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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.09.1989

Norm

GewO 1973 §15 Z1

Rechtssatz

Bei der Beurteilung der Erlaubtheit einer gewerblichen Tätigkeit im Sinne des § 15 Z 1 GewO sind auch

landesgesetzliche Raumordnungsvorschriften (hier Oö) zu beachten. Enthalten diese das Verbot der Errichtung von

Bauwerken für gewerbliche Zwecke und ist die betre9ende Gewerbeausübung ihrem Wesen nach ohne die vorherige

Errichtung eines entsprechenden Bauwerks nicht denkbar, dann liegt darin auch ein Verbot der Gewerbeausübung in

einem bestimmten Standort.
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